
Die Vorschriften des 5 L44 BauGB
gänge finden keine Anwendung.

Satzung
Marktes Oberstdorf

Festleg ung des Sanierungsgebietes
,,Oltskern"

Über genehmigungspflichtige Vorhaben und Rechtsvor--

54
Inkrafttreten

des
über diä förmliche

Vom 11. November 2009

Aufgrund des $ 142 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) erlässt der Markt Oberstdorf
folgende Satzung:

" sl
Festlegung des Sanierungsgebietes

Im nachfolgend näher beschriebenen Gebiet liegen städtebauliche Missstände vor. Dieser
Bereich soll durch städtebauliche Sanierungsmaßnahmen verbesseft oder umgestaltet
werden- Das insgesamt etwa 55 ha umfassendi Gebiet wird hiermit förmlich als Sani-'erungs-
gebiet festgelegt und erhält die Kennzeichnung ,,Ortskern...

Das Sailierungsgebiet umfasst alle Grundstücke und Grundstücksteile innerhalb der im Lage-
plan (M 1: 2.500) vom 15.06.2009 abgegrenzten Fläche. Dieser ist Bestandteil der Satzu-ng
und als Anlage 2 beigefügt

Die fachliche Begründung 
. 
vom 15.06.2009 für den Umgriff des Sanierungsgebietes ist

Bestandteil der SaEung und als Anlage 1 beigefügt.

Werden innerhalb des Sanierungsgebietes durch Grundstückszusammenlegungen Flurstücke
aufgelöst und neue Flurstücke gebildet oder entstehen durch Grundstüäkstäilungen neue
Flurstücke, sind auf diese insoweit die Bestimmungen dieser Satzung ebenfalls anzuwenden.

s2
Veffahren

Die Sanierungsmaßnahme wird im vereinfachten Verfahren durchgeführt. Die Anwendung
der besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften der 55 152 UiJ f SOa BauGB ist ausgei
schlossen.

53
Geneh m ig u ng spfl ichten

Diese Satzung wird gemäß 5 143 Abs. 1 BauGB mit ihrer Bekanntmachung am 17.11:2009
rechtsverbind lich ,

Oberstdorf, 1 1. 1 1.2009
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